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ErwGr

Erwägungsgrund 149 - Sanktionen für Verstöße gegen nationale Vorschriften

1 Die Mitgliedstaaten sollten die strafrechtlichen Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung,
auch für Verstöße gegen auf der Grundlage und in den Grenzen dieser Verordnung erlassene
nationale Vorschriften, festlegen können. 2 Diese strafrechtlichen Sanktionen können auch die
Einziehung der durch die Verstöße gegen diese Verordnung erzielten Gewinne ermöglichen. 3 Die
Verhängung von strafrechtlichen Sanktionen für Verstöße gegen solche nationalen Vorschriften und
von verwaltungsrechtlichen Sanktionen sollte jedoch nicht zu einer Verletzung des Grundsatzes „ne
bis in idem“, wie er vom Gerichtshof ausgelegt worden ist, führen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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